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Viel Public Money, wenig Public Code



1. Warum klappt das nicht mit FOSS 

in der Verwaltung?

2. Was können wir besser machen?

Agenda



ca. 17,9 – 19,1 Milliarden Euro

Digitalhaushalt der Bundesregierung im Jahr 2024
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Quelle: Agora Digitale Transformation und ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Projekt Digitalhaushalt, 

https://agoradigital.de/projekte/digitalhaushalt sowie Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke, 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/151/2015134.pdf

3,8 – 4,0 % des Gesamthaushalts

(476 Milliarden)

Öffentliche IT ist ein 
Milliardengeschäft

davon ≥ 1,1 Milliarden Euro

Software-Lizenzkosten

https://agoradigital.de/projekte/digitalhaushalt
https://dserver.bundestag.de/btd/20/151/2015134.pdf


Wie steht‘s um die offene Softwareentwicklung
in der Verwaltung?
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196 von 968 Aufträge „als Open Source beauftragt“

(20,25 %)

– davon veröffentlicht: 74 (7,64%)

– davon unter offener Lizenz veröffentlicht: unbekannt
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Betrachtungszeitraum: Dezember 2021 bis März 2025

Quelle: Antwort der Bundesregierung auf zwei Anfragen der Abgeordneten Anke Domscheit-Berg, 

https://mdb.anke.domscheit-berg.de/wp-content/uploads/240730_SF_Aw_OSS-Entwicklungsauftraege_Geschwaerzt-1.pdf sowie https://dserver.bundestag.de/btd/20/151/2015134.pdf

Softwareentwicklung unter Open-Source-Lizenz

in den Bundesministerien (2021-2025)

!
In 4 von 5 Fällen 
beauftragt die 
Bundesregierung 
Softwareentwicklungen, 
ohne Zugriff auf 
Quellcode zu erhalten

https://mdb.anke.domscheit-berg.de/wp-content/uploads/240730_SF_Aw_OSS-Entwicklungsauftraege_Geschwaerzt-1.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/151/2015134.pdf


Woran aktive Partizipation der Verwaltung am
FOSS-Ökosystem immer wieder scheitert…

Warum tut sich die Verwaltung so schwer?
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Thesen
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These 1: Politische Vorgaben finden keinen Weg in die 

Praxis

− Trotz politischer Absichten fehlt es an internen Open-

Source-Strategien

− Politische Vorgaben werden ignoriert

− Politische Vorgaben haben zu wenig Durchsetzungskraft

− Förderrichtlinien enthalten oft keine mit FOSS-Klausel

These 2: Vergabestellen haben keine Erfahrung mit der 

Vergabe von Open-Source-Software

These 3: Open-Source-Softwareentwicklung ist ungewohnt

These 4: Openwashing verhindert aktiv Veränderung

These 5: Falsche IT-Sicherheitsbedenken verhindern 

kollaboratives Arbeiten der Verwaltung

Wo sind sie, die Open 
Source Strategien in 

Behörden?

https://discourse.opencode.de/t/wo-sind-sie-die-open-source-policies-strategien-in-behoerden/2483


§16 a EGovG

Neu eingeführt mit OZGÄndG im Juli 2024
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Die Behörden des Bundes sollen offene Standards nutzen und

bei neu anzuschaffender Software Open-Source-Software vorrangig

vor solcher Software beschaffen, deren Quellcode nicht öffentlich 

zugänglich ist oder deren Lizenz die Verwendung, Weitergabe und 

Veränderung einschränkt.„

“
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These 1: Politische Vorgaben finden keinen Weg in die Praxis

These 2: Vergabestellen haben keine Erfahrung mit der 

Vergabe von Open-Source-Software

− „Thema Open-Source“ oft Neuland.

− Standardvertragsklausen enthalten keine ausreichenden 

Regelungen zu Nutzungsrechten.

− Fehlende Anreize für Mehraufwand von Open-Source-

Kriterien in Ausschreibungen

These 3: Open-Source-Softwareentwicklung ist ungewohnt

These 4: Openwashing verhindert aktiv Veränderung

These 5: Falsche IT-Sicherheitsbedenken verhindern 

kollaboratives Arbeiten der Verwaltung
https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/

CIO/DE/digitale-loesungen/it-beschaffung/evb-it-
bvb/basisvertraege/dienstleistungen/dienstleistungs-

agb.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/it-beschaffung/evb-it-bvb/basisvertraege/dienstleistungen/dienstleistungs-agb.pdf?__blob=publicationFile&v=1


S. 11

These 1: Politische Vorgaben finden keinen Weg in die Praxis

These 2: Vergabestellen haben keine Erfahrung mit der 

Vergabe von Open-Source-Software

These 3: Open-Source-Softwareentwicklung ist ungewohnt

− Behörden & etablierte Dienstleister haben keine/wenig 

Vorerfahrungen mit offenen Softwareentwicklungs-

prozessen.

− Öffentliches, transparentes Arbeiten vs. Freigabeprozesse 

über Hierarchien in Linienorganisation

− Es herrscht Angst vor öffentlicher Kritik.

− Fehlende Vorbilder oder Sparrings-Partner:innen

These 4: Openwashing verhindert aktiv Veränderung

These 5: Falsche IT-Sicherheitsbedenken verhindern 

kollaboratives Arbeiten der Verwaltung

Fayolsche Brücke 

zwischen P und F
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These 1: Politische Vorgaben finden keinen Weg in die Praxis

These 2: Vergabestellen haben keine Erfahrung mit der 

Vergabe von Open-Source-Software

These 3: Open-Source-Softwareentwicklung ist ungewohnt

These 4: Openwashing verhindert aktiv Veränderung

etwas als offen darstellen, obwohl es in Wirklichkeit nicht 

offen ist 

„Wir benutzen Open-Source-Software“

„basierend auf Open-Source-Software“

auch: Hosting

These 5: Falsche IT-Sicherheitsbedenken verhindern 

kollaboratives Arbeiten der Verwaltung
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These 1: Politische Vorgaben finden keinen Weg in die Praxis

These 2: Vergabestellen haben keine Erfahrung mit der 

Vergabe von Open-Source-Software

These 3: Open-Source-Softwareentwicklung ist ungewohnt

These 4: Openwashing verhindert aktiv Veränderung

These 5: Falsche IT-Sicherheitsbedenken verhindern 

kollaboratives Arbeiten der Verwaltung

„Der Quellcode wird nach Projektende veröffentlicht“

Ergebnis: Oftmals keine Veröffentlichung des Quellcodes, 

aufgrund vermeintlicher Hürden (IT-Security, Priorisierung, 

Perfektionismus)

Wichtig: Quellcode-Verwaltung erfolgt von Anfang an in 

einem öffentlichen Tool (z.B. openCode, Codeberg.org)

Open-by-Design-Ansatz 

verhindert nachträgliche 

Sicherheitsbedenken im 

Projektverlauf



Wie Behörden mit Freier Software besser werden.

Was wir anders machen können.
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Behördliche Realität…
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Veraltung hat wenig Erfahrung…

⇒ Verbreitung von Freier Software hängt von Einzelpersonen ab.

…mit der Beschaffung von 

Freier Software

Kaum Anreize, Freie Software 

zu beschaffen

…mit der Entwicklung von 

Freier Software

Kaum Anreize, Entwicklungen 

zu veröffentlichen
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Ein wenig Hoffnung.

Es tut sich etwas… Bund investiert bereits u.a. mit Sovereign 
Tech Agency (BMWE), ZenDiS (BMDS) und 
Prototype Fund (BMFTR) massiv in Open-
Source-Ökosystem.

Verwaltung könnte dieses selbst entfaltete 
Potential viel mehr nutzen und selbst davon 
profitieren.



Was wir anders machen können.

Eigenentwicklungen: offener Entwicklungsprozess als Default
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1

Bessere Vergabeverfahren gestalten2

Bessere Vorgaben etablieren3
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Wie kommen wir da hin? ⇒ Einfach machen!

docs.fitko.de



It was so nice, we did it twice!

fimportal.de



Rechtsinformationssystem NeuRIS

https://digitalservice.bund.de/projekte/neues-rechtsinformationssystem
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testphase.rechtsinformationen.bund.de

https://digitalservice.bund.de/projekte/neues-rechtsinformationssystem


Beispiel: openDesk
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ZenDiS betreibt nicht nur Workspace-Lösung, 

sondern finanziert auch Hersteller aus dem

FOSS-Ökosystem

⇒ Software wird verbessert

⇒ Verbesserungen fließen zurück ins Ökosystem
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Was wir anders machen können.

Eigenentwicklungen: offener Entwicklungsprozess als Default
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1

Bessere Vergabeverfahren gestalten2

Bessere Vorgaben etablieren3



Richtig Beschaffen

Wie kann ich Freie Software in Vergabeverfahren berücksichtigen?
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Nutzung und Entwicklung von Freier Software 
in der Verwaltung
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Nutzung bestehender
Freier Software

Eigenentwicklung

Freier Software



Nutzung und Entwicklung von Freier Software 
in der Verwaltung
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Nutzung bestehender
Freier Software

Eigenentwicklung

Freier Software



Mit welchen Kriterien 

können wir die

Fähigkeiten, Aktivität 

und das Engagement 

von Organisationen für 

Freie Software

beurteilen?

Kriterien für die Aktivitäten des Anbieters

Nutzung bestehender Freier Software

https://media.ccc.de/v/froscon2024-3111-geld_ist_nicht_alles


S. 30

Hosting-Provider, die zurück beitragen,

in der README auflisten

github.com/eslint/eslint

Nutzung bestehender Freier Software



Nutzung und Entwicklung von Freier Software 
in der Verwaltung
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Nutzung bestehender
Freier Software

Eigenentwicklung
Freier Software



Neue Rechtsprechung des EuGH

Urteil vom 09.01.2025 - C-578/23
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=294112
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Ausschreibung einer 
Software-Eigenentwicklung

urheberrechtlichen Verwertungsrechte 
verbleiben beim Dienstleister

> 6 Monate

Neue Rechtsprechung des EuGH:
Hintergrund

Neue EuGH-Rechtsprechung zu technischen und urheberrechtlichen Alleinstellungsmerkmalen
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Ausschreibung einer 
Software-Eigenentwicklung

urheberrechtlichen Verwertungsrechte 
verbleiben beim Dienstleister

> 6 Monate

Neue Rechtsprechung des EuGH:
Hintergrund

Neue EuGH-Rechtsprechung zu technischen und urheberrechtlichen Alleinstellungsmerkmalen

4 YEARS
LATER….
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Erneute Beauftragung ohne 
Ausschreibung

✨ Alleinstellungsmerkmal! ✨

🥳 sehr schnell und kein nerviges 
Vergabeverfahren 🙃 Closed-Source-Software

Neue Rechtsprechung des EuGH:
Hintergrund

Neue EuGH-Rechtsprechung zu technischen und urheberrechtlichen Alleinstellungsmerkmalen
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Erneute Beauftragung ohne 
Ausschreibung

✨ Alleinstellungsmerkmal! ✨

🥳 sehr schnell und kein nerviges 
Vergabeverfahren 🙃

EuGH

Closed-Source-Software

Neue EuGH-Rechtsprechung zu technischen und urheberrechtlichen Alleinstellungsmerkmalen

Neue Rechtsprechung des EuGH:
Selbst verursachte Alleinstellungsmerkmale unwirksam!



Closed-Source-Software
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Erneute Ausschreibung erforderlich

✨ Alleinstellungsmerkmal! ✨

Verwertungsrechte müssen bei der 
Behörde liegen

Closed-Source-Software

EuGH

Neue Rechtsprechung des EuGH:
Selbst verursachte Alleinstellungsmerkmale unwirksam!



Beispiel: Ausschreibung Matrix-basierte Antragsfolgekommunikation

Nutzbarkeit der entwickelten Lösung ohne Einsatz von proprietären 

Komponenten

„Die im Rahmen der Leistungserbringung entwickelte Lösung muss in einem späteren 

produktiven Betrieb vollständig unter Freier Softwarelizenz […] ohne Nutzung von 

proprietären Drittkomponenten einsetzbar sein.“

Regelungen zu Upstream Contributions

„Zur Aufgabe der Auftragnehmerin gehört es auch, aktiv zur Open-Source-Community 

beizutragen.“

Regelungen der Nutzungsrechte

„Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle Leistungsergebnisse unter der Open-

Source-Lizenz für die Europäische Union (EUPL) zur Verfügung zu stellen.“

Eigenentwicklung Freier Software

https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eupl


S. 39

Lasst uns gemeinsam Best-Practices sammeln!

Wir veröffentlichen unsere Vergabe-Klauseln unter 

https://gitlab.opencode.de/vergabe-von-open-source-

software-oss/informationssamlung

Wir veröffentlichen unsere Vergabe-Klauseln unter 

https://gitlab.opencode.de/vergabe-von-open-source-

software-oss/informationssamlung

https://gitlab.opencode.de/vergabe-von-open-source-software-oss/informationssamlung
https://gitlab.opencode.de/vergabe-von-open-source-software-oss/informationssamlung


Was wir anders machen können.

Eigenentwicklungen: offener Entwicklungsprozess als Default
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1

Bessere Vergabeverfahren gestalten2

Bessere Vorgaben etablieren3

Persönliche 
Meinung
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Verankerung im

§16 a EGovG
Fehlt: Verankerung im

Vergaberecht

vgl. § 4 Thüringer Vergabegesetz – ThürVgG

Vorrang endlich auch beim Bund im 

Vergabegesetz verankern!

💤 🦁

Beschaffung bestehender Freier Software

„Open-Source-Software vorrangig beschaffen“

https://www.landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-VergabeGTH2019V2P4
https://zendis.de/2024_06_05-zendis_positionspapier-dis-und-vergaberecht_a4_web.pdf
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Standardmäßige, verpflichtende Lizenzierung und Veröffentlichung von staatlich finanzierten 

Werken unter EUPL!

Eigenentwicklung Freier Software

Eigenentwicklungen: FLOSS als Default

ĂBei neuer Software, die von der ºffentlichen Verwaltung oder speziell f¿r diese 

entwickelt wird, ist der Quellcode unter eine geeignete Freie-Software- und Open-

Source-Lizenz zu stellen und zu veröffentlichen, soweit keine sicherheitsrelevanten 

Aufgaben damit erf¿llt werden.ñ

ï§ 4 ThürEGovG

Ă¥ffentliche Verwaltungen [é] haben die Pflicht, den entsprechenden Quellcode 

zur Verfügung zu stellen, vollständig mit der Dokumentation und in einem 

ºffentlichen Repository unter offener Lizenz [é auÇer nationale Sicherheit].ñ

ïArt. 69, Codice dell'amministrazione digitale

https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-EGovGTHpP4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82


Fehlende Statistiken und

Auffindbarkeit
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FOSS-Vergabe vereinfachen

1. Verpflichtende Nutzung eines durchsuchbaren 

Softwarekatalogs bei Beschaffungen

Monitoring und Evaluierung

2. Veröffentlichung von Statistiken aus dem 

Lizenzmanagement des Bundes und der Länder

3. Veröffentlichung einer Liste von Open-Source-Software, die 

bereits in den Bundes-/Länderverwaltungen genutzt wird



Werbung: Treffen der NExTcommunity Open Source

Dienstag,
26. August,
11:00 - 12:00 Uhr
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next-netz.de/communities/
open-source-in-der-verwaltung/

https://next-netz.de/communities/open-source-in-der-verwaltung/


Bleiben wir in Kontakt!

Lasst uns gemeinsam über Freie Software in der Verwaltung sprechen :)
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Johanna Gramlich

Föderales IT-Architekturmanagement

Marco Holz

Föderales IT-Architekturmanagement

johanna.gramlich@fitko.de

+49 (69) 401270 167

marco.holz@fitko.de

+49 (69) 401270 139

Diese Präsentation ist lizensiert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
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